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Ehrenordnung des 
Turn- und Sportverein 1895 Vaake e.V. 

 
Präambel: 
 

• Der TSV Vaake ehrt als Dank und Anerkennung verdiente Vereinsmitglieder und/oder 
Mannschaften. Hierfür werden Urkunden, Ehrennadeln, Ehrentitel oder Zuwendungen 
ausgelobt. 

• Die Ehrungen sollen möglichst in einem würdigen Rahmen stattfinden. 
• Mit dieser Ehrenordnung soll die Grundlage für die Würdigung einzelner Mitglieder 

und/oder Mannschaften geschaffen werden, um Ungleichbehandlungen möglichst zu 
vermeiden. 

• Ehrungen durch den Landessportbund Hessen, durch den Sportkreis 49 Hofgeismar 
e.V., durch die jeweiligen Fachverbände usw. unterliegen den jeweiligen 
Ehrenordnungen dieser Institutionen. Der Vorstand des TSV Vaake wird die 
entsprechenden Ehrungen beantragen, hat aber keinen Einfluss auf die 
Genehmigungen. Dies obliegt einzig den jeweiligen Institutionen. 

• Zuwendungen an Vereinsmitglieder sind nur bis zu einem Wert von z.Zt. € 40,00 
gemeinnützigkeitsunschädlich. Aufwendungen für Kranz- oder Grabgebinde sind auch 
über den Wert von z.Zt. € 40,00 hinaus gemeinnützigkeitsunschädlich. Die 
Obergrenze für diese Art der Zuwendungen richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorgaben und kann sich daher ändern. 

• Änderungen dieser Ehrenordnung können nur von einer Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Der Vorstand wird dazu Vorschläge ausarbeiten. 

• Bei unehrenhaften Verhalten und/oder Schädigung des Ansehens des TSV Vaake 
kann eine Ehrung wieder aberkannt werden. Dies erfolgt durch Beschluss des 
Ehrengerichts auf Vorschlag durch den Vorstand des TSV 1895 Vaake e.V. 

 
1. Sportliche Erfolge: 1) 
 

1.1. Einzelpersonen: 
 

1.1.1. Kreismeister   = Zuwendung bis € 10,00 
 

1.1.2. Bezirksmeister  = Zuwendung bis € 20,00 
 

1.1.3. Landesmeister  = Zuwendung bis € 30,00 
 

1.1.4. Deutscher Meister  = Zuwendung bis € 40,00 
 

1.2.  Mannschaften: 
 

1.2.1. Aufstieg   = Zuschuss bis € 200,00 
 

1.2.2. Meisterschaft  = Zuschuss bis € 200,00 
 
2. Mitgliedschaft im TSV Vaake: 2) 
 

2.1.   25 Jahre   = Urkunde und Jubiläumsnadel in Bronze 
 

2.2.   40 Jahre   = Urkunde und Jubiläumsnadel in Silber 
 

2.3.   50 Jahre   = Urkunde und Jubiläumsnadel in Gold 
+ beitragsfrei ab 65. Lebensjahr 
 

3. Ehrenamtliche Tätigkeit im TSV Vaake: 2) 
 

3.1.   10 Jahre   = Urkunde und Lorbeerblattnadel in Bronze 
 

3.2.   15 Jahre   = Urkunde und Lorbeerblattnadel in Silber 
 

3.3.   25 Jahre   = Urkunde und Lorbeerblattnadel in Gold 
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4. Ehrenmitgliedschaft: 2) 
 

50 Jahre Mitgliedschaft  und  15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit    = 
 

Ernennung zum „Ehrenmitglied“, Urkunde, Vereinsehrennadel in Gold mit Diamant und 
beitragsfrei 

 
 

5. Persönliche Feiern/Anlässe: 3)4) 
 

 Konfirmation/Kommunion ab 50. Geburtstag 1) Hochzeiten 1)

passive und aktive 
Mitglieder Glückwunschkarte alle 10 Jahre 

Glückwunschkarte 
Glückwunschkarte 
und Zuwendung 

   

ehemals oder noch 
aktive ehrenamtlich 

Tätige 
Glückwunschkarte 

alle 10 Jahre 
Glückwunschkarte 
und Zuwendung 

Glückwunschkarte 
und Zuwendung 

  
 
6. Beerdigungen:  4)5) 
 

 Beisetzung mit Trauerfeier bzw. 
Trauerfeier zur Urnenbeisetzung Beisetzung ohne Trauerfeier 1) 

passive und aktive 
Mitglieder Trauerkarte Trauerkarte 

ab 10 Jahre 
ehrenamtliche 

Tätigkeit 
Trauerkarte und Kranz Trauerkarte und Zuwendung 

ab 15 Jahre 
ehrenamtliche 

Tätigkeit 

Trauerkarte und Kranz           
mit Vereinsfahne Trauerkarte und Zuwendung 

ab 25 Jahre 
ehrenamtliche 

Tätigkeit 

Trauerkarte und Kranz,  
Grabrede mit Vereinsfahne Trauerkarte und Zuwendung 

Ehrenmitglied Trauerkarte und Kranz,  
Grabrede mit Vereinsfahne Trauerkarte und Zuwendung 

 
1)   = Über  Art  bzw. Wert der Zuwendung  entscheidet  der  Vorstand  des  TSV  Vaake  im 

Einzelfall. 
 

2)   = Die Übergabe erfolgt im Rahmen der Jahreshauptversammlung oder bei einem        
 besonderen Vereinsjubiläum. Alle zu ehrenden Mitglieder erhalten rechtzeitig eine 
 Einladung durch den Vorstand. Bei entschuldigter Abwesenheit wird die Ehrung bei 
 passender Gelegenheit nachgeholt. Ansonsten wird die Auszeichnung beim Vorstand 
 (zur Abholung) aufbewahrt. 
 
3)    = Falls eine Einladung an den TSV Vaake vorliegt, erfolgt ein Besuch mit 2 Personen 

aus dem Vorstand und/oder der jeweiligen Spartenleitung. 
 
4)   = Sofern dies dem Vorstand im Voraus bekannt ist oder er im Voraus darüber in 

Kenntnis gesetzt wird. 
 
5)   = Bei Kranzniederlegung, Grabreden und Trauerreden werden selbstverständlich die 

Wünsche der Angehörigen berücksichtigt. 
 
Diese Ehrenordnung wurde am 20.03.2009 von der Mitgliederversammlung beschlossen, 
und tritt nach Eintragung der Satzungsänderung beim Amtsgericht Kassel in Kraft. 
 

Reinhardshagen, den 20. März 2009 
 


